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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.08.2005

Norm

ZPO §519 G

ZPO §519 H

Rechtssatz

Wenn der Beschluss der 2. Instanz auf Zulassung des Beitritts eines Dritten als weitere klagende Partei abgeändert

wird, entbehrt der zugleich gefasste zweitinstanzliche Beschluss auf Aufhebung des Urteils wegen (Teilnichtigkeit)

Nichtigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens seiner Grundlage und ist daher zu beseitigen.

Entscheidungstexte

3 Ob 129/05z

Entscheidungstext OGH 24.08.2005 3 Ob 129/05z
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